
Mehrphasenausbildung
'L-17’

Nach deiner bestandenen Fahrprüfung wird dir ein vorläufiger Führerschein ausgehändigt, der dich 
dazu berechtigt, die erworbene Klasse in Österreich zu lenken. Dieser ist ab Ausstellungsdatum vier 
Wochen gültig bis, du das Original im Scheckkartenformat per Post zugesandt bekommst.

Wie geht es weiter? Was muss ich tun?

Was passiert, wenn die 2. Ausbildungsphase nicht absolviert wird?
Sollte 12 Monate nach Erwerb des Führerscheins ʻBʼ ein oder mehrere Module offen sein, bekommst du ein 
Erinnerungsschreiben von der Behörde, dass du das/die fehlenden Module innerhalb von 4 Monaten nachholen musst. 
Wenn nach diesen 4 Monaten noch immer ein Modul fehlt, wird dir von der Behörde mit einem Bescheid die Absolvierung 
des/der fehlenden Module aufgetragen. Die Probezeit verlängert sich um ein weiteres Jahr. Solltest du auch auf diesen 
Bescheid nicht reagieren, dann wird dir die Lenkberechtigung bis zur Absolvierung des/der fehlenden Module entzogen!

Fast 
fertig!

Prüfung 
bestanden

PerfektionsfahrtFahrsicherheitstraining

Ausbildung 
abgeschlossen

Die Buchung der jeweiligen Module erfolgt mit dem Führerschein in der Fahrschule.

Zwischen dem 6. und 12. 
Monat nach bestandener 

Fahrprüfung zu absolvieren

Zwischen dem 3. und 9. 
Monat nach bestandener 

Fahrprüfung zu absolvieren

Damit dir der Führerschein dauerhaft erhalten bleibt, hast du noch ein paar Module zu absolvieren.


